
 

"Verfahrensverzeichnis für Jedermann" 
gemäß §4g Abs. II Satz 1 i.V.m .§4e Satz 1 Nr. 1-8 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

Kroeplin GmbH 
Gartenstrasse 50, 36381 Schlüchtern 

Letzte Änderung: 24.Jan.2012 

1. Name oder Firma der verantwortli-
chen Stelle: 

Kroeplin GmbH 

2.1 Leiter der verantwortlichen Stelle, In-
haber, Geschäftsführer: 

Geschäftsführer: Claus Werckmeister, Markus Deberle 

2.2 Beauftragter für Datenschutz: Ralf Cordes, dsb@kroeplin.com 

2.3 Besonderheit: Das Unternehmen Kroeplin GmbH stellt Längenmessgeräte her 
(http://www.kroeplin.com/). 

3. Anschrift der verantwortlichen Stelle: Gartenstrasse 50, 36381 Schlüchtern 

Telefon: 06661-86-0 (Fax -39) 

Amtsgericht Hanau, HRB 90749, Ust-ID: DE216978894 

4. Zweckbestimmung der Datenerhe-
bung, -verarbeitung oder -nutzung 
(gem. § 4 e Satz 1 Nr. 4-8 BDSG) 

Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und ggf. Übermittlung von personen-
bezogenen Daten zum Zweck der Lohn- und Gehaltsbuchhaltungen 
und Lohnsteuerklärungen 

Personalverwaltung: Datenerhebung, -verarbeitung, -nutzung und ggf. -
übermittlung zur Erfüllung gesetzlicher (z. B. Abgabenordung, § 28 Da-
tenverarbeitung, -verarbeitung und -nutzung für eigene Zwecke BDSG) 
und sozialversicherungsrechtlicher Verpflichtungen (z. B. Sozialgesetz-
buch). 

5.1 Betroffene Personengruppen: Eigene Mitarbeiter 

5.2 Daten oder Datenkategorien: Güterstand, Steuernummern, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, An-
gaben zu Sozialversicherungsnummer, Konfession, Gesundheitsdaten 
soweit dies zur Erledigung des Auftrags oder zur Vertragsabwicklung 
erforderlich ist. Im Bereich der Personalverwaltung werden zusätzlich 
Angaben zur Qualifikation, Ein- und Austritt in das Beschäftigungsver-
hältnis, Lohn- und Gehaltsdaten, Renten- und Sozialversicherungsda-
ten, Bankverbindung, Abmahnungen, Zeugnisse und Bewerbungsunter-
lagen gespeichert. 

6. Empfänger der Daten oder Kategorien 
von Empfängern denen die Daten 
mitgeteilt werden können: 

Intern zuständige Sachbearbeiter sowie, Finanzbehörden, Personalab-
teilung, Buchhaltung, Sozialversicherungsträger 

7. Regelfristen für die Löschung der Da-
ten: 

Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen er-
lassen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig gelöscht, wenn sie nicht mehr zur Vertragserfüllung erfor-
derlich sind, soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten und -fristen 
dem nicht entgegenstehen. Sofern Daten hiervon nicht berührt sind, 
werden sie gelöscht, wenn die unter 4. genannten Zwecke wegfallen. 

8. Geplante Datenübermittlung an Dritt-
staaten (außerhalb EU/EWR): 

Eine Übermittlung der Daten an Drittstaaten ist nicht geplant und kann 
ausgeschlossen werden. 

 

http://www.kroeplin.com/

